
Muschelvorkommen melden!
Im Westerholzer Kanal bei Ro-
tenburg  gibt  es  Muscheln! 
Diese   Entdeckung  machte 
der  stv.  BUND-Vorsitzende 
Uwe Brandt  2014.  Auch dem 

Landkreis war das Vorkommen unbekannt. Mu-
scheln stehen unter Naturschutz. 
Der BUND hat inzwischen die zuständigen Un-
terhaltungsverbände Obere und Mittlere Wüm-
me informiert. Sie haben das Vorkommen in ih-
ren Räumplänen vermerkt.
Wem ein Vorkommen von Muscheln bekannt 
ist, melde das bitte mit Angabe des Gewäs-
sers an Uwe Brandt. Die Informationen gehen 
weiter an die Untere Naturschutzbehörde.

Bioprodukte immer beliebter 
Immer mehr Deutsche kaufen 
Bioprodukte:  2015  stieg  der 
Umsatz deutlich um 11 v. H. - 
und  verzeichnete  das  erste 

zweistellige Wachstum seit 2008. Mehr Bioware 
wurde offenbar besonders in Supermärkten und 
Discountern abgesetzt. 

Was tun für Schmetterlinge? 
Unsere  Umwelt  wird  zuneh-
mend  lebensfeindlicher,  auch 
Schmetterlinge  leiden  darun-
ter.  Nicht  nur  ausgeräumte 
Landschaften,  auch  die  zu-
meist sterilen Gärten sind da-
für verantwortlich. Gerade sie 
könnten zu Oasen für die Tie-
re werden. 
Was man tun kann, kann man 

z. B. hier nachlesen. Die 150 häufigsten Schmet-
terlingsarten findet man in dem vom BUND emp-
fohlenen Buch  "Schmetterlinge entdecken, be-
obachten, bestimmen" aus dem Haupt-Verlag.

Fledermäuse - gesellige Nachtschwärmer
Fledermäuse  sind  Überle-
benskünstler  mit  faszinieren-
den Eigenschaften - und ge-
fährdet! Vor Jahrmillionen ha-
ben sie sich auf die nächtliche 
Insektenjagd spezialisiert.  So 
konnten sie weltweit die unter-
schiedlichsten  Lebensräume 
erobern. Im  aktuellen BUND-

magazin gibt es viele Informationen.

Landkreis verweigert BUND Informationen
Das  Umweltinformationsge-
setz  (UIG) gibt  jedermann 
das Recht, von einer Behörde 
die Übermittlung aller  bei  ihr 
vorliegen  Informationen  zu 

verlangen.  Dabei  ist  der  Begriff  "Umweltinfor-
mation"  sehr  weit  auszulegen.  Dazu  gehören 
auch Maßnahmen und Tätigkeiten, die sich auf 
die Umwelt auswirken können: Genehmigungs-
anträge  und  -bescheide,  Erlaubnisse,  Bewilli-
gungen, Befreiungen usw. So das Gesetz.
Der  BUND Rotenburg hat  beim Landkreis  um 
Übersendung des Schriftwechsels gebeten, mit 
dem den Torfwerken Gnarrenburg eine alte Torf-
abbau-Genehmigung verlängert wurde. Zweifel-
los ein Vorgang, der Auswirkungen auf die Um-
welt  hat.  Der Landkreis will  den Antrag ableh-
nen. Der BUND hat ihn auf die Rechtslage hin-
gewiesen.

Küstenautobahn A 20: BUND verlässt den 
Erörterungstermin am 6. Juni

Vertreter  des  Schutz-  und 
Klagefonds  gegen  die  A  20 
und der Naturschutzverbände 

BUND und NABU haben den Erörterungstermin 
für den Abschnitt 6 der geplanten A 20 bei Bre-
mervörde unter Protest vorzeitig verlassen, weil 
die Behörde veraltete Unterlagen vorgelegt hat-
te. Einzelheiten siehe Anlage. Die BUND Kreis-
gruppe Rotenburg beteiligte sich an einer Pro-
testaktion zu Beginn des Erörterungstermins. 

BUND auf Kräutermarkt in Horstedt 
Auch in diesem Jahr wird der BUND am 19. Juni 
mit einem Stand auf dem Kräutermarkt vertre-
ten sein. Schwerpunkt ist wieder der Schutz der 
Wildbienen.

Glyphosat: Wieder keine Einigung 
Eine Mehrheit von  20 Staaten 
stimmte  zuletzt  zwar  für  die 
vorgeschlagene  Verlängerung 
der  Zulassung  um  bis  zu  18 

Monate.  Die  erzielte  Mehrheit  genügte  aber 
nach den Abstimmungsregeln nicht. 
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Landkreis Rotenburg
Postfach 14 40
27344 Rotenburg 


Verlängerung der Genehmigung zum Torfabbau der Torfwerke Gnarrenburg
Ihr Schreiben 68.342-50/11 vom 04.05.2016


Sehr geehrte Damen und Herren,


mit Schreiben vom 28.04.2016 haben wir um Zusendung von Kopien der formlosen Anträge der Torfwerke zur 
Verlängerung einer Torfabbaugenehmigung und der Antworten des Landkreises gebeten. Mit o. a. Schreiben tei-
len Sie uns mit, dass Ihrer Auffassung nach die von uns beantragten Unterlagen keine Umweltinformationen 
darstellen. Sie beabsichtigen daher, unseren Antrag abzulehnen.


Sie beziehen sich dabei auf § 2 Abs. 3 UIG. Nach Abs. 3 Nr. 3 gehören zu Umweltinformationen aber auch Maß-
nahmen oder Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder auf Faktoren im 
Sinne der Nummer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken. Dazu gehören zweifellos Anträge zur Verlänge-
rung von Abbaugenehmigungen für Torf. 


Nach § 1 UIG ist es Zweck des Gesetzes, den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu Umweltinformatio-
nen sowie für die Verbreitung dieser Umweltinformationen zu schaffen. Die Weitergabe von Informationen ist 
die Regel, die Ablehnung die Ausnahme. Der Begriff "Umweltinformation" ist nach dem Gesetz sehr weit zu 
fassen.


Wir zitieren nachfolgend die rechtlichen Grundlagen, die Sie hier nachlesen können:
http://moeller-bahn.de/?show=OrIE:.


"Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG sind Umweltinformationen, unabhängig von der Art ihrer Spei-
cherung, alle Daten über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf Umweltbestandteile im Sinne der Nr. 1 
oder auf Faktoren im Sinne der Nr. 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken (Buchst. a) oder die den 
Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Nr. 1 bezwecken (Buchst. b). Zu den Umweltbestandteilen zählen 
etwa Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürliche Lebensräume (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG), zu den 
Faktoren gehören u.a. Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung sowie Emissionen, die sich auf Umweltbestandteile im 
Sinne der Nr. 1 auswirken oder wahrscheinlich auswirken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 UIG).
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BUND      Kreisgruppe Rotenburg      Am Kamp 31      27356 Rotenburg


Geschäftskonto: BUND-Kreisgruppe 
Rotenburg
Zevener Volksbank
IBAN: DE20241615945406251900
BIC: GENODEF1SIT


Der BUND ist ein anerkannter Natur-
schutzverband nach § 63 Bundes-
naturschutzgesetz. Spenden sind 
steuerabzugsfähig. Erbschaften und 
Vermächtnisse an den BUND sind 
von der Erbschaftssteuer befreit. 
Wir informieren Sie gern.
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Mit Blick auf die Zielsetzung des Gesetzes, einen erweiterten Zugang der Öffentlichkeit zu umweltbezogenen 
Informationen sicherzustellen, sind die genannten Fallgruppen weit auszulegen (BVerwG, Urteil vom 21. Febru-
ar 2008, a.a.O., Rz. 11 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17. Dezember 2008 – OVG 12 B 23.07 – juris, Rz. 44  
= OVGE 29, 218 ff., 220 f.; Reidt/Schiller in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Std.: März 2010, § 2 UIG, Rz. 
31 m.w.N.; vgl. zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 UIG a.F.: BVerwG, Urteil vom 25. März 1999, BVerwGE 108, 369 ff., 376 ff.).   § 3 
Abs. 3 UIG dient insgesamt der Umsetzung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/4/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umwelt-
informationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41, S. 26). Bereits zur Umweltin-
formationsrichtlinie 1990 ist der Europäische Gerichtshof davon ausgegangen, dass der vom Gemeinschaftsge-
setzgeber verwendeten Begriffsbestimmung eine weite Bedeutung beizulegen ist (Urteil vom 17. Juni 1998 - 
Rs. C-321/96 - NVwZ 1998, 945). Die nunmehr geltende Richtlinie 2003/4/EG hat diesen Anwendungsbereich 
präzisiert (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2003 - Rs. C-316/01 - ZUR 2003, 363). Nicht nur die Schärfung des Um-
weltbewusstseins der Bürger in der Europäischen Union ist Ziel der Richtlinie, sondern der erweiterte Zugang 
der Öffentlichkeit zu umweltbezogenen Informationen und die Verbreitung dieser Informationen sollen im 
Interesse einer Verbesserung des Umweltschutzes gleichermaßen dazu beitragen, einen freien Meinungsaus-
tausch und eine wirksame Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen zu er-
möglichen (1. Erwägungsgrund der Richtlinie 2003/4/EG). Offenheit und Transparenz im Umgang mit Um-
weltinformationen werden durch die Umweltinformationsrichtlinie 2003 ausgebaut und fortgesetzt (2. Er-
wägungsgrund der Richtlinie 2003/4/EG), um eine effektive Kontrolle von behördlichem Handeln zu ermög-
lichen (vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 4. Januar 2006 - 12 Q 2828.05 - juris, Rz. 29; OVG Koblenz, Urteil vom 2. 
Juni 2006 - 8 A 10267.06 - juris, Rz. 33 ff.). Dabei kann der Zugangsanspruch auch Daten umfassen, die in der 
Vergangenheit liegende abgeschlossene Sachverhalte betreffen (vgl. OVG Koblenz, ebd.)."


Von daher bestehen keine Zweifel, dass Anträge zur Verlängerung der Torfabbaugenehmigung und die Antwor-
ten des Landkreises Umweltinformationen im Sinne des (N)UIG sind. Ihre angekündigte Ablehnung unseres An-
trags würde daher nicht der Gesetzeslage entsprechen.


Wir bitten daher noch einmal darum, dem BUND die beantragten Informationen in Kopie zukommen zu lassen.


Mit freundlichen Grüßen
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http://wp.a22-nie.de/



Zum Erörterungstermin


Autobahnpläne in die 
Altpapiertonne !


6. Juni von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr
vorm Bremervörder Rathaus


Gegen A 20
und


Asphaltmischwerk Oerel
Im Bremervörder Ratssaal beginnt am Montag, den 6.6. um 9.30 Uhr der Erörterungstermin zum 
Planfeststellungsverfahren für die A 20 im Abschnitt Bremervörde. Dieser Abschnitt ist am 
weitesten in der Planung. Beim westlichen Nachbarabschnitt hat das Planfeststellungsverfahren noch 
nicht einmal begonnen.


Offenbar fiel die Wahl auf Bremervörde als erstem Abschnitt, weil die Bremervörder auf eine 
Verkehrsentlastung der Innenstadt hoffen. So wiederholt die Autobahnlobby seit Jahr und Tag die 
Behauptung, die Autobahn werde der Verkehrsentlastung Bremervördes dienen. Eine pfiffige 
Durchsetzungsstrategie, nur leider inhaltlich nicht richtig. Bremervörde wird insgesamt mehr Verkehr, 
mehr Lärm, zerstörte Landschaft, belastetes Trinkwasser und schlechtere Luft ernten. 
Laßt Euch nicht täuschen!


Schon der Bau, der sich über mehrere Jahre hinziehen würde, bedeutet:
– Lärm und Staub
– gewaltige Sandentnahmen
– Asphaltmischwerk mit giftigen Emissionen und Gestank
– das Asphaltmischwerk im Wasserschutzgebiet in Oerel Bahnhof würde das Trinkwasser des 


Oereler Wasserwerks gefährden
– unzählige LKW bzw. Trecker mit Sand und Asphalt, vermutlich auch auf der B 71/74


Wir wollen und brauchen die Autobahn nicht. Basta!


Was liegt da näher, als Autobahn und Asphaltmischwerk gemeinsam auf den Müllhaufen gescheiterter 
Profitinteressen zu befördern!


Kommt am Montag, den 6.6., nach Bremervörde!


   Aktionsbündnis Bremervörde                   Kreisgruppe Rotenburg  e. V.             Jugend gegen A22/A20
Förderverein Wollingster See e.V.            Kreisgruppe Unterweser e. V.                                 


Kontakt: Hermann König, Hipstedt, 04768-685





MR
Anlage

https://www.bund.net/index.php?id=23596

